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1. Nachtrag vom 23.11.2021 
 
 

zur 
 

Heilmittel-Vereinbarung für das Jahr 2021 
nach § 84 Abs. 7 i. V. m. Abs. 1 SGB V 

 
 

zwischen 
 

der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen 
vertreten durch die 1. Vorsitzende des Vorstandes 

Frau Dr. med. Annette Rommel 
(im Folgenden „KVT“ genannt) 

 
 

und 
 
 

den Landesverbänden der Krankenkassen 
 
− AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen. 

vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch 
Frau Andrea Spitzer 

 
− BKK Landesverband Mitte 

Eintrachtweg 19, 30173 Hannover 
 
− IKK classic 
 
− Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, 

als Landwirtschaftliche Krankenkasse 
 
− KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Frankfurt/Main 
 

und 
 

den Ersatzkassen 
 

− Techniker Krankenkasse (TK) 
− BARMER 
− DAK-Gesundheit 
− Kaufmännische Krankenkasse - KKH 
− Handelskrankenkasse (hkk) 
− HEK – Hanseatische Krankenkasse  

 
gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 
vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Thüringen 
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Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Heilmittel-Vereinbarung für das Jahr 2021 mit 
Wirkung ab 01.01.2021 wie folgt ergänzt wird: 
 
Das Netto-Ausgabenvolumen für Heilmittel für das Jahr 2021 beträgt 281.820.000,00 Euro. 
 
Gemäß den Regelungen zu Punkt 2 Abs. 3 der Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 6 i. V. m. Abs. 
7 SGB V – Heilmittel – für das Jahr 2022 vom 30.09.2021 konnte zum Zeitpunkt der Verhandlung 
der auf Bundesebene zu vereinbarende Anpassungsfaktor zur Veränderung der Preise aufgrund 
der teilweise noch ausstehenden Vertragsabschlüsse nach § 125 SGB V zwischen dem GKV-
Spitzenverband und den Verbänden der Heilmittelerbeinger noch nicht abschließend bewertet 
werden. Nach Abschluss der Verträge nach § 125 SGB V werden die Vereinbarungspartner der 
Rahmenvorgaben den Anpassungsfaktor zur Veränderung der Preise unverzüglich neu 
bewerten. Die Neubewertung ist auch bei der Festlegung des regionalen Ausgabenvolumens für 
das Jahr 2022 zu berücksichtigen.  
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Weimar, Dresden, Erfurt, Kassel, Frankfurt/Main, den 23.11.2021 
 
 
 
  
gez. Dr. med. Annette Rommel 
1. Vorsitzende des Vorstandes der 
Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen 
 
 
 
gez. AOK PLUS 
 
 
 
gez. BKK Landesverband Mitte 
Regionalvertretung Thüringen und Sachsen 
 
 
 
gez. IKK classic 
 
 
 
gez. Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG), als 
Landwirtschaftliche Krankenkasse 
 
 
 
gez. KNAPPSCHAFT  
Regionaldirektion Frankfurt/Main 
 
 
 
gez. Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 
Der Leiter der vdek-Landesvertretung Thüringen  


